
Durchführungserlass vom 13.05.2011 
zum Regionalen Wirtschaftsförderungs-
programm des Landes Nordrhein-
Westfalen - Infrastrukturrichtlinie vom    
13.05.2011 

In Ergänzung der Infrastrukturrichtlinie vom          
13.05.2011 werden folgende Festlegungen getroffen 
und Hinweise gegeben: 

lung zu beachten. Über die danach höchstzulässige 
Differenz zwischen dem Marktpreis und der ver-
einbarten Miete ist dem Mieter eine De-minimis 
Bescheinigung zu erteilen.  
Vermietung von geförderten Investitionsgütern: 
Die Vermietung von Laboreinrichtungen sowie 
technischen und technologischen Ausrüstungsge-
genständen ist in geeigneter Form öffentlich und 
diskriminierungsfrei anzubieten. Einzelne Investiti-
onsgüter können dabei zu Funktionsbereichen zu-
sammen gefasst werden. Einzelgeräte, die mit mehr 
als 100.000 Euro gefördert worden sind, sind im-
mer einzeln zu vermarkten. 

 

I. Zu Abschnitt 2 der Richtlinie: Gegenstand 
der Förderung 

Nr. 2.1.5 Errichtung oder Ausbau von For-
schungs-, Innovations-, Telematik-, Technologie-, 
Kompetenzzentren 

Ankermieter 

Der Ankermieter nach Nr. 2.1.5 muss für die ein-
gemieteten innovativen KMU als sogenannter For-
schungskristallisationsschwerpunkt tätig und für 
den erfolgreichen Betrieb des Zentrums unver-
zichtbar sein. Er kann bis zu 25 % der geförderten 
Fläche und der geförderten Investitionsgüter, in 
besonders begründeten Ausnahmefällen bis zu 35 
%, mieten. 

Der Ankermieter muss sich verpflichten, seine wis-
senschaftlichen Kompetenzen und Kompetenznetze 
den Mietern und den innovativen KMU in der Regi-
on zugänglich zu machen und mit ihnen gemeinsam 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchzu-
führen. Zusätzlich kann er überbetriebliche Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen analog Teil 2, Kapi-
tel 2, (berufliche Fortbildung) und 3 (berufliche 
Umschulung) Berufsbildungsgesetz durchführen. 

Wenn der Ankermieter nicht den Status eines KMU 
aufweist, hat er subventionserheblich zu erklären, 
dass in den Räumen des Zentrums nur Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten, Technologietransfer-
maßnahmen, technische Durchführbarkeitsstudien 
sowie überbetriebliche Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen stattfinden und dass diese Maßnahmen 
mit der Zielsetzung die Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft der KMU zu stärken verbunden 
sind. 
Mietpreise für geförderte Investitionsgüter: 
Für die Vermietung von geförderten Investitionsgü-
tern und Räumlichkeiten sind grundsätzlich Markt-
preise zu erheben. Werden die Marktpreise im 
Einzelfall ausnahmsweise für Zwecke der Struktur-
förderung unterschritten, ist die Verordnung (EG) 
Nr. 1998/2006 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union) oder eine Nachfolgerege- 

Nr. 2.1.6 Förderung von Forschungs- und Inno-
vationsinfrastruktur 

Gefördert werden nur Maßnahmen, für die der 
strukturpolitische Nutzen und ein Marktversagen für 
kleine und mittlere Unternehmen nachgewiesen 
wird. Hier zählt vor allem die Stärkung der Wirt-
schaftskraft und der Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen, die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen sowie die Schaffung und Si-
cherung von Arbeitsplätzen. 

Mit geförderten Investitionsgütern sind nur Maß-
nahmen des Technologietransfers, der unabhängi-
gen Forschung und Entwicklung sowie der überbe-
trieblichen Fort- und Weiterbildung analog den 
Kapiteln 2, (berufliche Fortbildung) und 3 (berufli-
che Umschulung) Berufsbildungsgesetz zulässig. 
Die Erbringung von exklusiven Dienstleistungen 
für Auftraggeber oder die Durchführung von Lehr-
veranstaltungen ist nicht zulässig. Hiervon ausge-
nommen sind allgemeine Technologietransfermaß-
nahmen wie z.B. die Vergabe von Patenten und 
Lizenzen, wenn diese Tätigkeiten interner Natur 
sind und alle Einnahmen daraus wieder in die 
Haupttätigkeit der Forschungseinrichtung investiert 
werden. 

Alle Ergebnisse sind europaweit kleinen und mitt-
leren Unternehmen diskriminierungsfrei zu glei-
chen Bedingungen und Konditionen zur Verfügung 
zu stellen. Besondere Gruppierungen oder Einzel-
unternehmen dürfen nicht begünstigt werden. 

II. Zu Abschnitt 3 der Richtlinie: Zuwendungs-
empfänger 

Nr. 3.1.4 Hochschulen sowie Fachhochschulen in 
der Trägerschaft des Landes Nordrhein-West-
falen 

Die Informationsschrift für Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen zur Antragstellung im Rahmen des 
Ziel 2 Programms (EFRE) in der Förderperiode 
2007-2013 des Ministeriums für Innovation, Wissen- 



schaft, Forschung und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist zu berücksichtigen1. 

III. Zu Abschnitt 5 der Richtlinie: Ermittlung 
der förderfähigen und nicht-förderfähigen 
Ausgaben sowie zur Anrechnung von Erlösen: 

1 Ermittlung der förderfähigen Ausgaben 

Insbesondere können die folgenden Ausgaben der 
Förderung zugrunde gelegt werden: 

1.1 
Ausgaben für Maßnahmen der Flächenerschlie-
ßung 

1.1.2 
Umweltschutzmaßnahmen sind förderfähig, soweit 
sie in einem unmittelbaren sachlichen Zusammen-
hang mit der Maßnahme stehen, für deren Umset-
zung sie erforderlich und wirtschaftlich vertretbar 
sind. 

1.1.3 
Fallen bei der Erschließung von Industrie- und Ge-
werbegelände nach den Nrn. 2.1.1 und 2.1.8, 1. 
Alternative, der Richtlinie Ausgaben für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 4a Abs. 2 
Landschaftsgesetz NRW 2007, in der jeweils gülti-
gen Fassung, an, so sind diese grundsätzlich förder-
fähig, sofern sie 
 

- in unmittelbarem sachlichen, räumlichen 
und zeitlichen Zusammenhang zur För-
dermaßnahme stehen und  

- für dessen Umsetzung erforderlich und 
wirtschaftlich vertretbar sind. 

Sie sind ausnahmsweise auch dann förderfähig, 
wenn sie nicht in unmittelbarem räumlichen Zu-
sammenhang zur Erschließungsfläche stehen, so-
fern die potenzielle Ausgleichs- bzw. Ersatzfläche 
bei Zusagen aus Mitteln der GRW im Fördergebiet 
liegt. 

1.1.4 
Die Leistung von Ersatzgeld im Sinne des § 5 
Landschaftsgesetz NRW in der jeweils gültigen 
Fassung kann dann zu den förderfähigen Ausgaben 
gerechnet werden, wenn 

- die mit dem Ersatzgeld durchzuführenden 
Maßnahmen in dem der Zuschusszusage 
zugrunde liegenden jeweiligen Fördergebiet 
liegen und 

- in einem unmittelbaren sachlichen und 
zeitlichen Zusammenhang zur Fördermaß-
nahme stehen. 

1 http://www.wissenschaft.nrw.de/objekt-
pool/download_dateien/forschung/Publikation_-_EFRE.pdf 

1.2 
Ausgaben für den Grunderwerb sowie die 
Grundstückseinbringung einschließlich Er-
werbsnebenausgaben 

1.2.1 
Ausgaben für den Grunderwerb können bei Maß-
nahmen entsprechend der Nrn. 2.1.1 bis 2.1.8, die 
mit Mitteln des NRW/EU-Ziel 2-Programms, 2007 
- 2013, gefördert werden, grundsätzlich mit bis zu 
10 % der förderfähigen Gesamtausgaben in die 
Förderung einbezogen werden. 

Bemessungsgrundlage für die Förderung des 
Grunderwerbs sind die tatsächlichen Erwerbsaus-
gaben zuzüglich Erwerbsnebenausgaben und die 
dem Erwerbsvorgang zuzuordnende Grunder-
werbsteuer. 

1.2.2 
Ausgaben für den Grunderwerb können mit GA-
Mitteln nur bei Maßnahmen der Nrn. 2.1.5 und 
2.1.7 gefördert werden. 

1.2.3 
Sofern der Grunderwerb ganz oder teilweise nicht 
förderfähig ist, können die Ausgaben für den 
Grunderwerb zuzüglich der Erwerbsnebenausgaben 
und die dem Erwerbsvorgang zuzuordnende 
Grunderwerbsteuer anteilig entsprechend der Nr. 
5.3 Absatz 2 aus den Erlösen refinanziert werden. 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Grunderwerb 
nach dem 01.01.1990 erfolgte. Entscheidend ist 
hier das Datum des notariellen Kaufvertrags. Aus-
gaben für den Grunderwerb, die vor diesem Termin 
geleistet wurden, werden nicht in die Förderung 
einbezogen. 

1.2.4 
Der Grunderwerb gilt nicht als Beginn der Maß-
nahme im Sinne der Nr. 4.1., es sei denn, die Aus-
gaben für den Grunderwerb sollen in die Förderung 
einbezogen werden. 

1.2.5 
Der Grundstückswert ist durch ein Wertgutachten 
eines unabhängigen qualifizierten Gutachters oder 
einer sachlich zuständigen amtlichen Stelle zu bes-
tätigen. 

1.3 
Ausgaben für Planungs- und Beratungsleistun-
gen (Nr. 2.2.1 der Richtlinie) 

1.3.1 
Ausgaben für Planungs- und Beratungsleistungen 
mit Ausnahme der Bauleitplanung können auch zur 
Investitionsmaßnahme zeitlich vorlaufend gefördert 
werden, wenn diese 



- zur Vorbereitung/Durchführung förderfä-
higer Infrastrukturmaßnahmen erforderlich 
sind und 

- die Leistung von Dritten erbracht wird und 
soweit dafür keine anderen öffentlichen Mit-
tel zur Verfügung stehen. 

1.3.2 
Ausgaben für Planung und Bodenuntersuchung, die 
vor Antragstellung entstanden sind, sind förderfä-
hig, soweit sie in unmittelbarem zeitlichen und 
inhaltlichen Zusammenhang mit einer förderfähi-
gen Maßnahme nach dem RWP stehen. 

Die Beauftragung der Leistungen darf nicht länger 
als zwei Kalenderjahre bezogen auf den Zeitpunkt 
des Antragseingangs zurückliegen. 

Die Beauftragung von Planungsleistungen und 
Bodenuntersuchungen zählt nicht als Beginn der 
Maßnahme im Sinne der Nr. 4.1. der Richtlinie. 

1.3.3 
Bei Maßnahmen, die aus dem NRW/EU-Ziel 2-
Programm, 2007 - 2013, gefördert werden sollen, 
können nur Ausgaben in die Förderung einbezogen 
werden, die nach dem 01.01.2007 geleistet worden 
sind. 

1.4 
Ausgaben für die Baureifmachung, Geländeges-
taltung sowie für den Abbruch bzw. den Rück-
bau von Gebäuden und technischen Anlagen 

1.5 
Ausgaben für die Dach- und Fachsanierung von 
Gebäuden, sofern diese für eine nach dem RWP 
förderfähige Infrastrukturnutzung vorgesehen 
sind 

1.6 
Ausgaben für die Altlastensanierung und - ent-
sorgung sowie die Altlastensicherung 

1.7 
Ausgaben für den Straßen- und Kanalbau sowie 
die Regenrückhaltung und —klärung, soweit 
diese für die Oberflächenentwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderlich sind 

Ausgaben für den Kanalbau werden nur mit dem 
Anteil der Ausgaben, der auf die Oberflächenent-
wässerung entfällt (i. d. R. 30 %), in die Förderung 
einbezogen. 

Die anteiligen Kanalbauausgaben, die auf die 
Schmutzwasserentwässerung entfallen, können aus 
Abwassergebühren refinanziert werden. 

Die mit Fördermitteln erschlossenen Gewerbe- und 
Industrieflächen sind vom Träger der Maßnahme 
frei von einmaligen Erschließungsbeiträgen nach 

den §§ 127 ff. Bundesbaugesetz zu Marktpreisen zu 
veräußern. 

Einmalige Kanalanschlussbeiträge nach § 8 Kom-
munalabgabengesetz sind keine "Beiträge Dritter" 
im Sinne des Zuwendungsrechts und stehen dem 
Projektträger zur Refinanzierung seiner Aufwen-
dungen zur Verfügung. 

1.8 
Ausgaben für die Erstellung der Straßenbe-
leuchtung und für den begleitenden öffentlichen 
Parkraum 

Ausgaben für die Errichtung von Stell- bzw. Park-
plätzen sind nur dann förderfähig, wenn 
- keine rechtliche Verpflichtung zur Errich-

tung von Stell- bzw. Parkplätzen, z.B. 
nach der Stellplatzverordnung des Landes, 
besteht, 

- die Errichtung der Stell- bzw. Parkplätze 
zur Erreichbarkeit des geförderten Vorha-
bens erforderlich ist und das Gesamtkon-
zept des Vorhabens ergänzt, 

- die Stellplätze bzw. Parkplätze jederzeit 
uneingeschränkt und unentgeltlich zur Ver-
fügung stehen und  

- die Bewirtschaftung von Stellplätzen bzw. 
Parkplätzen auch im räumlichen Umfeld 
des Vorhabens nicht üblich ist. 

1.9 
Ausgaben für Lärmschutz- und Umweltschutz-
maßnahmen 

1.10 
Ausgaben für die Begrünung und die Platzges-
taltung, soweit diese der Höhe nach von unter-
geordneter Bedeutung und zur Erfüllung der 
Erschließungsfunktion erforderlich sind 

1.11 
Ausgaben für Energieumwandlungs- und -
Verteilungsanlagen sowie für den Ausbau von 
symmetrischen und asymmetrischen Kommuni-
kationsleitungen 

1.11.1 

Bei der Förderung von symmetrischen und asym-
metrischen Kommunikationsleitungen werden die 
Ausgaben von Gemeinden oder Gemeindeverbän-
den an Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
netze im Sinn des § 3 Nr. 27 des Telekommunika-
tionsgesetzes (Netzbetreiber) zur Schließung einer 
Wirtschaftlichkeitslücke gefördert, die bei diesen 
Betreibern für Investitionen in leitungsgebundene 
und/oder funkbasierte Breitbandinfrastrukturen 
entsteht. 

Investitionen von Gemeinden und Gemeindever- 

3 



bänden in den Auf- oder Ausbau eigener leitungs-
gebundener und/oder funkbasierter Breitbandinfra-
strukturen werden nur gefördert, wenn sich kein 
Betreiber an einer öffentlichen Ausschreibung 
beteiligt oder die Realisierung der Investition durch 
einen privaten Anbieter einen höheren Zuschuss 
erfordert als bei Realisierung durch die ausschrei-
bende Gemeinden oder den ausschreibenden Ge-
meindeverband. 

1.11.2 
Förderfähig sind grundsätzlich Energie- und Was-
serversorgungsleitungen und -verteilungsanlagen 
sowie Kommunikationsverbindungen zum An-
schluss von Gewerbegebieten einschließlich Mach-
barkeitsuntersuchungen und Planungsarbeiten. Es 
können auch Ausgaben von Gemeinden oder Ge-
meindeverbänden an Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze im Sinn des § 3 Nr. 27 des 
Telekommunikationsgesetzes (Netzbetreiber) zur 
Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke gefördert 
werden. 

1.12 
Ausgaben für Verkehrsinfrastrukturmaßnah-
men 

1.12.1 
Ausgaben für Hafeninfrastrukturmaßnahmen wer-
den grundsätzlich nur im Rahmen von integrierten 
Flächenentwicklungsmaßnahmen gefördert, soweit 
diese zur Beseitigung von Entwicklungsengpässen 
unerlässlich sind und im besonderen Landesinteres-
se stehen. 

1.12.2 
Ausgaben für die Errichtung oder den Ausbau von 
Verkehrslandeplätzen werden nicht gefördert. 

1.13 
Ausgaben zur Herstellung eines funktionsfähi-
gen Gebäudes, soweit es sich nicht um Baune-
benausgaben handelt 

1.13.1 
Bei Maßnahmen nach den Nrn. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 
und 2.1.8, 2. Alternative, können auch die Ausga-
ben für den Erwerb vorhandener Gebäude in die 
Förderung einbezogen werden. Der damit verbun-
dene betriebsnotwendige Grund und Boden kann 
bis zur Höhe von 10% der förderfähigen Gesamt-
ausgaben in die Förderung einbezogen werden. 

1.13.2 
Bei Maßnahmen nach den Nrn. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 
und 2.1.8, 2. Alternative, der Richtlinie sind Aus-
gaben nach DIN 276 für Veranstaltungs- und Se-
minarräumlichkeiten nur für den unabweisbaren 
Bedarf im Zusammenhang mit der geförderten 
Maßnahme förderfähig. Ausgaben für Ausstat-
tungsinvestitionen sind nicht förderfähig. Die 
Räumlichkeiten können den Mietern des Zentrums 

i.S. der Nr. 2.1.5 der Richtlinie zu kostendecken-
den Preisen zur Verfügung gestellt werden. Sons-
tige Veranstaltungen für Externe dürfen nur durch-
geführt werden, wenn sie dem Förderzweck ent-
sprechen, wie z.B. Gründermessen oder –semi-
nare sowie z.B. Veranstaltungen, die dem Techno-
logietransfer dienen. Die Vermietung bzw. Be-
reitstellung von Veranstaltungs- und Seminarräum-
lichkeiten an Externe muss zu Marktpreisen erfol-
gen. 

1.14 
Ausgaben für Tourismusinfrastrukturmaß-
nahmen 

Bei Tourismusinfrastrukturmaßnahmen nach Nr. 
2.1.8 kann bürgerschaftliches Engagement in der 
Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten als 
fiktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage für 
die Zuwendung einbezogen werden, wenn 
- die als bürgerschaftliches Engagement zu 

berücksichtigenden Leistungen nicht in Er-
füllung einer Verpflichtung aus einem Be-
schäftigungsverhältnis oder einer organ-
schaftlichen Stellung bei der Zuwendung-
sempfängerin oder dem Zuwendungsemp-
fänger erbracht werden,  

- die im Rahmen bürgerschaftlichen Enga-
gements erbrachten Arbeitsleistungen bei 
der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben wie folgt berücksichtigt wer-
den: 
• pro geleisteter Arbeitsstunde pauschal 

mit 10 Euro, bei Arbeitsleistungen, die 
eine besondere fachliche Qualifikation 
erfordern, kann die Bewilligungsbehör-
de im Einzelfall einen höheren Betrag 
anerkennen,  

• die Höhe der fiktiven Ausgaben für 
bürgerschaftliches Engagement darf 
15 % der zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben nicht überschreiten,  

• der Beleg der geleisteten Arbeitsstun-
den erfolgt durch einfache Stunden-
nachweise, die zu unterschreiben 
sind; diese müssen Namen, Anschrift, 
Datum, Dauer und Art der Leistung 
beinhalten und sind von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller ge-
genzuzeichnen. 

1.15 Baunebenausgaben 

Baunebenausgaben (Honorare für Architekten, 
Ingenieure, für Freianlagenplanung sowie land-
schaftsplanerische Leistungen, soweit diese für 
die maßnahmenbezogene Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanung, Baubetreuung etc. anfallen) dürfen 
i. d. R.  

- bei Tiefbaumaßnahmen maximal mit ei-
nem Anteil bis 10 % des Betrages der för-
derfähigen Ausgaben für die Baukosten 



angesetzt werden, 
- bei Maßnahmen für die Revitalisierung 

von Gewerbe- und Industriebrachen und 
bei Neu- bzw. Umbaumaßnahmen im 
Hochbaubereich mit einem Anteil bis ma-
ximal 18 % der förderfähigen Ausgaben 
anerkannt werden. 

beauftragt ist, werden die Ausgaben einer zeitbezo-
genen Vergütung zum Selbstkostenerstattungspreis 
gemäß Verordnung PR 30/53 über die Preise bei 
öffentlichen Aufträgen vom 21.11.1953 (Bundes-
anzeiger Nr. 244 vom 18.12.1953) in der jeweils 
gültigen Fassung anerkannt. 

 

1.16 
Ausgaben für das Projektmanagement (Pro-
jektsteuerung/Geschäftsbesorgung im Rahmen 
von investiven Infrastrukturmaßnahmen) 

Ausgaben für Projektsteuerung und Geschäftsbe-
sorgung werden bis maximal 2,5 % der förderfähi-
gen Investitionsausgaben (ohne Baunebenausga-
ben) im Rahmen der Förderung anerkannt. 

Sofern im Rahmen der zur Förderung angemelde-
ten Maßnahmen Personal einer Kommune oder 
eines Kommunalverbandes eingesetzt werden soll, 
so können die Ausgaben für den jeweiligen Be-
diensteten nur in die Förderung einbezogen werden, 
wenn dieser für das entsprechende Projekt freige-
stellt wird und für den freigestellten Mitarbeiter 
befristet, für die Zeit der Freistellung, eine Ersatz-
kraft eingestellt wird. 

1.17 
Personalausgaben und Ausgaben für Gemein-
kosten 

1.17.1 
Die der Fördermaßnahme direkt zurechenbaren 
Personalausgaben (Bruttolöhne und -gehälter zu-
züglich Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben) 
und Ausgaben für die Gemeinkosten sind grund-
sätzlich als Ausgaben für das Projektmanagement 
förderfähig. Nr. 1.16, 2. Absatz dieses Erlasses gilt 
hier entsprechend. Betriebskosten werden bei in-
vestiven Maßnahmen grundsätzlich nicht gefördert. 

1.17.2 
Die Ausgaben für die Gemeinkosten, die dem sons-
tigen betrieblichen Aufwand nach § 275 Abs. 2 Nr. 
8 HGB entsprechen, können im Bewilligungsver-
fahren durch einen pauschalen Zuschlag von ma-
ximal 20 % auf die der Förderung zugrunde zu 
legenden Bruttolöhne und -gehälter (ohne Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberanteile zu den Sozialabga-
ben) berücksichtigt werden. Die Höhe der Pauscha-
le ist im Antragsverfahren zu plausibilisieren, wo-
bei nur EU-konforme Kostenkategorien einbezogen 
werden dürfen. 
Die einzubeziehenden Kostenkategorien werden 
jeweils im Zuwendungsbescheid abschließend 
festgelegt. 

1.17.3 
Sofern bei Maßnahmen des Grundstücksfonds 
NRW die NRW.Urban GmbH als Dienstleisterin 
des Trägers mit der Durchführung der Maßnahme 

1.18 
Ausgaben für die Vermarktung und Öffentlich-
keitsarbeit 

Ausgaben für Vermarktung und Öffentlichkeitsar-
beit bei Flächenmaßnahmen (Nrn. 2.1.1 und 2.1.8, 
1. Alternative), bei Technologie- oder Kompetenz-
zentren (Nr. 2.1.5), bei Forschungs- und Innovati-
onsinfrastruktur (Nr. 2.1.6) können nach Maßgabe 
der Nrn. 2.2.2 und 2.2.3 mit Mitteln des NRW/EU-
Ziel 2-Programms, 2007 - 2013 gefördert werden. 

Voraussetzung hierfür ist, dass 
- die Ausgaben zur Erarbeitung und Umset-

zung einer clusterbezogenen Vermark-
tungsstrategie zur direkten Akquise von 
potenziellen Investoren erforderlich sind 
(insbesondere auch zur Festlegung der be-
sonderen überregional, national und inter-
national relevanten Standortfaktoren) 
und/oder 

- es sich um einen modellhaften, innovati-
ven Vermarktungsansatz handelt. 

Ausgaben, die ausschließlich Image- oder Marken 
- bildende Zwecke verfolgen, werden nicht geför-
dert. 

1.19 
Ausgaben zur Erstellung integrierter, regionaler 
Entwicklungskonzepte2 

Die Ausgaben zur Erstellung integrierter regionaler 
Entwicklungskonzepte können mit einem Förder-
satz von bis zu 90 % der förderfälligen Ausgaben, 
bis zu einer Zuwendungshöhe von max. 50.000 
Euro gefördert werden. 

1.20 
Ausgaben für das Regionalmanagement3 

Ausgaben der Träger von Regionalmanagement-
Vorhaben können in einer Anlaufphase der Vorha-
ben von maximal drei Jahren mit jährlich bis zu 
200.000 Euro gefördert werden. Der Fördersatz 
 

2 Vgl. Teil II lit. B. Nr. 4.1 des Koordinierungsrahmens der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ ab 2009, BT-Drucksache 16/13950 vom 
08.09.2009, bzw. in der jeweils geltenden Fassung. 
3 Vgl. Teil II lit. B. Nr. 4.2 des Koordinierungsrahmens der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ ab 2009, BT-Drucksache 16/13950 vom 
08.09.2009, bzw. in der jeweils geltenden Fassung. 



beträgt maximal 80 % der förderfähigen Ausgaben. 
Diese Förderung kann mit besonderer Begründung 
zwei Mal um jeweils maximal drei Jahre zu densel-
ben Bedingungen fortgesetzt werden. 

Die Regionalmanagement-Dienstleistungen können 
unter Beachtung des Vergaberechts auch von pri-
vaten Dienstleistungserbringern erworben werden. 
Wenn das Regionalmanagement durch Mitarbeiter 
des Trägers geleistet wird, sind lediglich solche 
Ausgaben förderfähig, die im Zusammenhang mit 
der Neueinstellung von zusätzlichem Personal für 
das Regionalmanagement entstehen. 

1.21 
Ausgaben für ein Regionalbudget4 
Das Regionalbudget kann bis zur Höhe von 
300.000 Euro pro Jahr unterstützt werden.  
Dabei ist zu beachten: 

- Mit dem Regionalbudget darf keine direkte 
Förderung einzelner gewerblicher Unter-
nehmen erfolgen, 

- Aufwendungen für das Regionalmanage-
ment dürfen nicht doppelt gefördert werden. 

Nicht gefördert werden insbesondere 

2.1 
Ausgaben für Finanzierungskosten (Fremdfinanzie-
rungskosten vgl. Nr. 3.10 dieses Erlasses) 

2.2 
Ausgaben für Flächenentwicklungen zugunsten der 
im Rahmenplan der Bund-Länder-Gemeinschafts-
aufgabe in der jeweils geltenden Fassung von der 
Förderung ausgeschlossenen Wirtschaftsbereiche6, 

2.3 
Ausgaben für Maßnahmen auf privaten Grundstü-
cken, die nur einem Unternehmen zu Gute kom-
men, wie z. B. Hausanschlüsse oder Ausgaben für 
Betriebsstraßen und Schienenanbindungen, die sich 
im Eigentum von Unternehmen befinden, sowie 
Verkehrsverbindungen, die nur von einem Unter-
nehmen genutzt werden, 

2.4 
Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, 

 

1.22 
Kooperationsnetzwerke und Clustermanage-
ment5 

Förderfähig sind die Ausgaben, die beim Träger 
zum Aufbau überbetrieblicher Strukturen und zur 
Durchführung des Netzwerk-Managements (Perso-
nal- und Sachkosten) entstehen. Betriebliche Aus-
gaben der beteiligten Unternehmen werden nicht 
mit in die Förderung einbezogen. 
Der Fördersatz beträgt im Regelfall maximal 50 % 
der förderfähigen Ausgaben.  
Soweit fünf und mehr Unternehmen beteiligt sind, 
erhöht sich der Fördersatz auf maximal 70 %. 

2.5 
Ausgaben für Wohnräume, 

2.6 
Abschreibungen, 

2.7 
Ausgaben für die Unterhaltung, Wartung, Ablö-
sung (Straßenbau), 

2.8 
Ausgaben für die Umsatzsteuer, sofern sie als Vor-
steuer gemäß Umsatzsteuergesetz geltend gemacht 
werden kann und 

 

Eine Förderung kommt nur in den Grenzen der sog. 
materiellen „de-minimis"-Regel in Betracht und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 
15.12.2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag (jetzt Art. 107 und 108 AEUV) auf 
„de-minimis“-Beihilfen beträgt sie je teilnehmen-
dem Unternehmen höchstens 200.000 Euro in drei 
Steuerjahren. Zudem ist die Förderung insgesamt 
bei drei teilnehmenden Unternehmen begrenzt auf 
300.000 Euro und bei fünf und mehr Unterneh-
men auf 500.000 Euro. 

2 

Nicht förderfähige Ausgaben 

4 Vgl. Teil II lit. B. Nr. 4.5 des Koordinierungsrahmens der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt- 
schaftsstruktur“ ab 2009, BT-Drucksache 16/13950 vom 
08.09.2009, bzw. in der jeweils geltenden Fassung. 
5 Vgl. Teil II lit. B. Nr. 4.3 des Koordinierungsrahmens der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt 
schaftsstruktur" ab 2009, BT-Drucksache 16/13950 vom 
08.09.2009, bzw. in der jeweils geltenden Fassung. 

2.9  
Ausgaben für Maßnahmen des Bundes und des 
Landes. 
 
3 
Behandlung von Erlösen 
3.1 
Als Erlöse im Sinne dieser Richtlinie sind alle der 
geförderten Maßnahme direkt kausal zurechenbare 
Erlöse anzusetzen. Sie umfassen neben Verkaufs- 
oder Pachterlösen für Gewerbe- und Industrieflä-
chen, Miet- und Pachterlösen bei Hochbaumaß-
nahmen und für die Vermietung von technischen 
und technologischen Ausrüstungsgegenständen 
auch sonstige Einnahmen, bei denen eine direkte 
Kausalität zur geförderten Investition besteht, wie 
Ufergelder und Umschlagsentgelte bei Hafeninfra-
strukturmaßnahmen o. ä., 

6 Vgl. Teil II lit. A Nr. 3.1 des Koordinierungsrahmens der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" ab 2009, BT-Drucksache 16/13950 vom 
08.09.2009, bzw. in der jeweils geltenden Fassung. 



3.2 
Bei Maßnahmen nach den Nrn. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 
und 2.1.8, 2.Alternative, wird im Rahmen der För-
derberechnung nach Nr. 5.3 der abgezinste (positi-
ve), anteilig auf die förderfähigen Ausgaben entfal-
lende Barwert der Nettoeinnahmen von den förder-
fähigen Ausgaben in Abzug gebracht. 

3.3 
Der Barwert der Nettoeinnahmen wird unter An-
wendung einer Discounted Cash Flow-Methode 
(DCF-Methode), bezogen auf die gesamte wirt-
schaftliche Lebensdauer der geförderten Wirt-
schaftsgüter, ermittelt. 

3.4 
Den während der gesamten wirtschaftlichen Le-
bensdauer der geförderten Maßnahme/des geförder-
ten Wirtschaftsguts zu erzielenden Einnahmen sind 
die Betriebsausgaben inklusive Wert erhaltender 
Instandsetzungsaufwendungen gegenüberzustellen. 
Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausga-
ben ist über die Zeitachse eine angemessene Preis-
steigerungsklausel (maximal 2,5% linear p.a.) zu-
grunde zu legen. 

3.5 
Der Restwert der Investition am Ende der wirt-
schaftlichen Lebensdauer ist als Einnahme in die 
DCF-Analyse einzustellen. Bei der Ermittlung des 
Restwertes sind Marktpreise und nicht die Buch-
werte der steuerlichen Abschreibungstabellen des 
Einkommensteuergesetzes zugrunde zu legen. 

Bei der Ermittlung der Restwerte ist grundsätzlich 
das Ertragswertverfahren und lediglich in beson-
ders zu begründenden Ausnahmefällen das Liquida-
tionswert- oder Substanzwertverfahren anzuwenden. 

3.6 
Ausgaben für Finanzierung, Abschreibungen und 
sonstige kalkulatorische Kosten sind im Rahmen 
der DCF-Analyse nicht zu berücksichtigen. 
 
3.7  
Die Abzinsung der Nettoeinnahmen hat auf den 
Zeitpunkt der Bewilligung zu erfolgen. Als Kapita-
lisierungszinssatz ist der zum Zeitpunkt der Bewil-
ligung jeweils geltende Referenzzinssatz der Euro-
päischen Kommission anzuwenden7. 

3.8 
Der für Zwecke der Barwertermittlung anzusetzen-
de Referenzzinssatz kann durch die nachfolgenden 
Risikomargen, die die bestehenden Risiken in der 
Erreichung der erwarteten Einnahmeziele abdecken 
sollen, aufgestockt werden: 

- bei Technologiezentren: max. 2% und 
- bei Gründerzentren: max. 1%. 

3.9 
Bei Flächenerschließungs- und –herrichtungs-
maßnahmen, werden grundsätzlich Einnahmen mit 
den Nominalbeträgen in die Förderberechnung 
einbezogen. Ausnahmsweise kann bei kapital- und 
zeitaufwändigen oder komplexen Investitionsmaß-
nahmen hier ebenfalls der entsprechend Nr. 5.3 
ermittelte Barwert der Nettoeinnahmen berücksich-
tigt werden. Es ist insoweit maximal ein dreijähri-
ger Investitionszeitraum und ein maximal fünfjäh-
riger Vermarktungszeitraum zu unterstellen. 

3.10 
Finanzierungsausgaben (Fremdfinanzierungszin-
sen) sind keine förderfähigen Ausgaben. Sie kön-
nen allerdings als sog. nicht-förderfähige Ausga-
ben, soweit sie sich auf die Maßnahmen bezogene 
Fremdfinanzierung des Eigenanteils an den förder-
fähigen und den nicht-förderfähigen Kosten bezie-
hen, anteilig aus den Erlösen im Sinne der Nr. 5.3 
Absatz 2 refinanziert werden. Der Kapitalisie-
rungszinssatz entspricht dem zum Zeitpunkt der 
Bewilligung jeweils geltende Referenzzinssatz der 
Europäischen Kommission. 

Die entsprechenden Ausgaben werden auf den 
Zeitpunkt der Bewilligung kapitalisiert und längs-
tens bis zum Ablauf der fünfzehnjährigen Infra-
strukturbindungsfrist berücksichtigt. Voraussetzung 
hierfür ist, dass sie Maßnahmen bezogen zuzuord-
nen sind, tatsächlich anfallen und der Höhe nach 
marktüblich sind. Zinseszinsen werden nicht be-
rücksichtigt. 
Diese Regelung steht bei Maßnahmen, die mit 
Mitteln des NRW/EU-Ziel 2-Programms, 2007 -
2013, gefördert werden sollen, unter dem Vorbehalt 
der Genehmigung der Europäischen Kommission. 

IV. In Kraft treten 
Dieser Durchführungserlass tritt mit Wirkung vom 
01.06.2011 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2013. 
Er ist auf alle Anträge anzuwenden, die nach dem 
31.05.2011 gestellt und bis zum 31.12.2013 bei der 
zuständigen Bezirksregierung eingegangen sind. 
 

Harry K. Voigtsberger 
Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr  
des Landes Nordrhein-Westfalen

 
7 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference 
_rates.html 

Der Referenzzinssatz beträgt bei Inkrafttreten dieser Richtlinie 
1,73 %. 

  


